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Antrag 
des Landes Hessen 
 

Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung, 
anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften und der Kraft-
fahrzeug-Pflichtversicherungsverordnung 
 

Punkt 65 der 891. Sitzung des Bundesrates am 16. Dezember 2011 

 

Der Bundesrat möge beschließen: 

 

Zu Artikel 5a - neu - (§ 19 Absatz 1 StVZO) 

Nach Artikel 5 wird folgender Artikel 5a - neu - eingefügt: 

'Artikel 5a 

Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 

Die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28. September 1988 (BGBl. I S. 1793), die zuletzt durch Artikel 3 der 
Verordnung vom 21. April 2009 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 19 wird wie folgt geändert:  

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Gehört ein Fahrzeug zu einem genehmigten Typ oder liegt eine 
Einzelbetriebserlaubnis nach dieser Verordnung oder eine Einzel-
genehmigung nach § 13 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 
vom 3. Februar 2011 (BGBl. I S. 126) vor, ist die Erteilung einer neuen 
Betriebserlaubnis nur zulässig, wenn die Betriebserlaubnis nach 
Absatz 2 Satz 2 erloschen ist." 
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b) In Absatz 5 wird dem Satz 1 folgender Satz vorangestellt:  

"Ist die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 
erloschen, so darf das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in 
Betrieb gesetzt werden oder dessen Inbetriebnahme durch den Halter 
angeordnet oder zugelassen werden; Ausnahmen sind nur nach 
Maßgabe der Sätze 2 bis 4 zulässig." 

2. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach Satz 3 die folgenden Sätze eingefügt: 

"Dem Gutachten ist eine Anlage beizufügen, in der die technischen 
Vorschriften angegeben sind, auf deren Grundlage dem Fahrzeug eine 
Betriebserlaubnis erteilt werden kann. In den Fällen des § 19 Absatz 2 
sind in dieser Anlage zusätzlich die Änderungen darzustellen, die zum 
Erlöschen der früheren Betriebserlaubnis geführt haben." 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

"(1a) Gehört ein Fahrzeug zu einem genehmigten Typ oder liegt eine 
Einzelbetriebserlaubnis nach dieser Verordnung oder eine Einzel-
genehmigung nach § 13 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung 
vor, ist eine Begutachtung nur zulässig, wenn nach § 19 Absatz 2 die 
Betriebserlaubnis erloschen ist." ' 

 

Begründung: 

Zu Nummer 1 Buchstabe a: 

Verhinderung unzulässiger Mehrfachgenehmigungen für dasselbe Fahrzeug, 
die zu möglichen "Doppelidentitäten" eines Fahrzeugs führen können. 

Zu Nummer 1 Buchstabe b: 

Die Betriebserlaubnis eines Fahrzeugs erlischt, wenn durch vorsätzliche 
Änderungen am Fahrzeug  

1. die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird, 

2.  eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist, 

3. das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird. 

Diese der Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit abträglichen und aktiv 
vorzunehmenden Fahrzeugänderungen sind seit Entfall des § 18 StVZO nicht 
mehr angemessen zu ahnden. Diese Änderung schafft die längst überfällige 
Grundlage in der StVZO für eine wieder angemessene Ahndung im Buß-
geldbereich. 
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Zu Nummer 2 Buchstabe a und b: 

Die derzeitige Fassung der StVZO sieht eine Abgrenzung der Erteilung einer 
Betriebserlaubnis nach § 21 StVZO und einer Einzelgenehmigung nach § 13 
EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) für Fahrzeuge, die nicht zu 
einem genehmigten Typ gehören, nicht vor. Da die EG-FGV gegenüber § 21 
StVZO nach den Intentionen der EG-Richtlinie lex specialis ist, ist in § 21 
StVZO eine Regelung dahingehend aufzunehmen, dass die Erteilung einer 
Betriebserlaubnis auf Grund eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sach-
verständigen nur in den Fällen, die nicht unter § 13 EG-FGV fallen, zulässig 
ist. 

Nach § 13 Absatz 3 und 4 EG-FGV werden an das zu erstellende Gutachten 
hinsichtlich Form und Nachvollziehbarkeit bestimmte Anforderungen gestellt. 
Für die Erstellung von Gutachten nach § 21 StVZO gelten hinsichtlich der 
Nachvollziehbarkeit die gleichen Grundsätze. Es ist jedoch entgegen der 
Intention der Neufassung des § 21 StVZO bei den derzeit erstellten Gutachten 
nach § 21 StVZO nur ausnahmsweise nachvollziehbar, wie der Sachverstän-
dige zu einzelnen Werten gekommen ist und welche Vorschrift der jeweiligen 
Begutachtung zu Grunde gelegt wurde. 

Es werden außerdem vielfach Gutachten nach § 21 StVZO zur Erteilung einer 
neuen Betriebserlaubnis erstellt, obwohl es sich, da entsprechende Teile-
genehmigungen vorliegen, tatsächlich nur um Fälle des § 19 Absatz 3 StVZO 
handelt. Da in den Gutachten entsprechende Hinweise und Begründungen aus-
nahmslos fehlen, führt dies, da den Zulassungsbehörden eine Prüfung praktisch 
nicht möglich ist, vielfach zur Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis durch 
die zuständigen Behörden, obwohl die Betriebserlaubnis durch die Um- oder 
Anbaumaßnahme tatsächlich nicht erloschen ist. 

 

 


